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vom 30.10.2023 zu 16014/J (XXVI1|. GP)
bmi.gv:at

= Bundesministerium
Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.633.873
Wien, am 30. Oktober 2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Oxonitsch, Reinhold Einwallner, Genossinnen
und Genossen, haben am 30. August 2023 unter der Nr. 16014/) an mich eine schriftliche
parlamentarische Anfrage betreffend ,ethische und rechtsstaatliche Aspekte in der

Asylpolitik: Osterreichs Kooperationen und Zuriickweisungen." gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:
e  Wie viele dieser sogenannten ,Eil- oder Schnellverfahren" wurden im ersten Halbjahr
2023 durchgefiihrt?

,Rasche Verfahren” stellt den Oberbegriff fir Schnellverfahren und Eilverfahren dar. Im
Zeitraum Janner bis Juni 2023 wurden 4.360 rasche Entscheidungen (inhaltlich) getroffen,

davon 4.226 im Schnellverfahren und 134 im Eilverfahren.
Zu den Fragen 1a bis 1d:

e lLiegen wir richtig, dass es sich bei den von lhnen benannten ,Eil- oder

Schnellverfahren" um ein ,,beschleunigtes Verfahren" (nach §27a AsylG) handelt?
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e Im ,beschleunigten Verfahren" muss léngstens innerhalb von 5 Monaten entschieden
werden. Welche Faktoren haben dazu gefiihrt, dass sich die durchschnittliche
Verfahrensdauer dementsprechend verkiirzt hat?

e Besteht ein Unterschied zwischen den im Jahr 2020 eingefiihrten "Schnellverfahren"
und den aktuell genannten und durchgefiihrten " Eil- oder Schnellverfahren"?

e  Was hat sich hinsichtlich der Abldufe in diesen , Eilverfahren" gedndert? Welche
Mafinahmen (im Hinblick auf Personal, Ablauf, internationale Zusammenarbeit) haben
Sie konkret ergriffen, um Asylverfahren derart zu beschleunigen?

Bei den ,Eil — und Schnellverfahren“ handelt es sich um beschleunigte Verfahren

Derartige Verfahren werden als sogenannte ,Fast Track Verfahren” schon seit dem Jahre
2014 gefiihrt und laufen diese Verfahren nun unter dem Titel ,,Schnellverfahren”. Im Jahre
2020 wurden zudem zu den klassischen ,Fast Track Verfahren” besonders schnelle
Verfahren mit Entscheidungen innerhalb von 72 Stunden eingefiihrt. Diese Verfahren

werden ,Eilverfahren” genannt.

Die rechtlich angefiihrte Fliinfmonatsfrist stellt eine Maximalfrist dar, um in komplexen
Einzelfallen, bei denen die Voraussetzungen fiir ein beschleunigtes Verfahren vorliegen,
mehr Zeit fir weitere Ermittlungen zu haben und um weiterhin dieses Verfahren in der

Form durchfihren zu kdnnen.

Zu den Fragen 1e und 1f:
e Bei wie vielen ,beschleunigten" Verfahren wurde der von lhnen genannte Zeitraum
von 36 Tagen nicht lberschritten?

e Wie lange war die durchschnittliche Dauer dieser , Eilverfahren"?

Im Zeitraum Janner bis Juni 2023 betrug die Dauer von Schnellverfahren im Durchschnitt
36 Tage.

Bei den Eilverfahren wurden rund 92 % der Verfahren in weniger als 72 Stunden

entschieden.

Dariliberhinausgehende Statistiken werden nicht gefiihrt.

Zur Frage 1g:

e  Wo wurden diese Verfahren durchgefiihrt?
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Die Verfahren wurden in den Organisationseinheiten des BFA und an
Schwerpunktdienststellen der jeweiligen ortlich zustandigen Landespolizeidirektion

durchgefiihrt.

Zu den Fragen 1h bis 1k:

* Gegen wie viele dieser ,Eilverfahren" wurde Beschwerde erhoben?

e Was waren die Griinde der Beschwerde? Bitte um eine tabellarische Auflistung nach
Griinden und Herkunftsldndern.

* In §18 (1) BFA- Verfahrensgesetz werden Griinde fiir das Beschleunigte Verfahren
genannt. Welche Fdlle waren im vergangenen halben Jahr gegeben. Bitte um eine
tabellarische Auflistung.

e Wie viele Riickiiberstellungen in EU-Ldnder gab es am Ende der "Eilverfahren" gemdf3

der Dublin-1I-Verordnung? Bitte um eine zahlenmdfige Auflistung nach Lédndern.

Entsprechende Statistiken werden nicht gefiihrt.

Zur Frage 2:
e  Wie konnten Sie die Zahl der erledigten Asylverfahren um 60 Prozent steigern, und

welche Schritte wurden unternommen, um diese gesteigerte Zahl zu erreichen?

Das BFA setzt organisatorische Mallnahmen, um die Anzahl der offenen Verfahren
abzubauen und die Verfahrensdauer so gering wie moglich zu halten. Als zentrale Initiative
kann die mit Juli 2021 seitens der Direktion des BFA angewiesene Umsetzung eines
,Change-Back” genannt werden. Change-Back bedeutet, dass Referentinnen und
Referenten, welche nicht fir die Abarbeitung der Antrage auf internationalen Schutz

zustandig waren, in diesem Bereich eingesetzt werden.

Zur Frage 3:
e Inlhrer PK vom 31.08.2023 betonen Sie, dass kein gewaltsames Zuriickdréingen an den

Grenzen stattfinde, allerdings fdnden rechtskonforme Zuriickweisungen statt.

a. Auf welcher Rechtsgrundlage finden diese Zuriickweisungen statt?

b. Falls die Zuriickweisungen wie angenommen auf Grundlage von§ 41 FPG
stattfinden, wie rechtsfertigen Sie, dass es fiir diese Personen kein ordentliches
Asylverfahren gibt?

c. Wie wird sichergestellt, dass bei den rechtskonformen Zuriickweisungen nach
Ungarn oder anderen Nachbarldndern Personen, die keinen Asylantrag in

Osterreich gestellt haben, kein Recht auf Asyl in Osterreich gehabt héitten?
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d. Werden solche Zuriickweisungen zahlenmdfig erfasst? Wenn ja, bitte um die
Darstellung dieser Zahlen.

e. Bitte erkldren Sie im Detail, wie diese ,,gewaltfreien" Zuriickweisungen aussehen
und nach welchen Vorgaben die Beamt*innen handeln?

f. Auf Basis welcher Griinde/Merkmale fanden diese Zuriickweisungen statt? Bitte
um eine Auflistung der Griinde.

g. Oder wurde diesen Personen nur geraten keine Asyl in Osterreich anzusuchen?
Aufgrund welcher Merkmale werde diese Personen ausgesucht?

h. In welche Nachbarldnder wurden Personen zuriickgewiesen? Bitte um eine

Auflistung der Anzahl der Zuriickweisungen nach Ldndern.

Die Erteilung von Rechtsauskinften fallt nicht unter das parlamentarische
Interpellationsrecht.

Drittstaatsangehorige haben bei der Einreise die Einreisevoraussetzungen gemald
Art. 6 Schengener Grenzkodex (SGK) zu erflllen. Erfiillen sie diese nicht, ist ihnen gemaf}
§ 41 Abs. 2 Fremdenpolizeigesetz (FPG) die Einreise in das Hoheitsgebiet der

Mitgliedstaaten zu verweigern (Zurlickweisung).

Eine  Zurlickweisung erfolgt erst nach Abklarung des Sachverhaltes und
Identitatsfeststellung. Die betroffene Person wird Uber die Nichterfillung der
Einreisevoraussetzungen aufgeklart und anschlieBend mit einem unterschriebenen
Formblatt hinsichtlich des Zurlickweisungsgrundes am Grenziibergang nach Verstandigung

des Nachbarstaates Gibergeben.
Drittstaatsangehorige, die auf Osterreichischem Hoheitsgebiet (auch im Zuge der
Einreisekontrolle) einen Antrag auf internationalen Schutz stellen, dirfen gemal

§ 12 AsylG 2005 weder zurilickgewiesen noch zuriickgeschoben werden.

Im Zeitraum 01. Janner 2023 bis 31. August 2023 wurden insgesamt 429 Zuriickweisungen

verzeichnet.

Dabei wurden 289 Personen nach Slowenien und 140 Personen nach Ungarn

zurlickgewiesen.

Die genaue Aufschliisselung kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:
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Zuriickweisungsgriinde Slowenien| Ungarn| Gesamtergebnis
A - kein gultiges Reisedokument 117 52 169
C - kein glltiges Visum 116 18 134
E - fehlender Nachweis Aufenthaltszweck 1 1
F - maximale Aufenthaltsdauer erreicht 5 5
G - Mittellosigkeit 1 1 2
H - zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben 33 68 101
| - Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit 10 10
J - Schlepperei 3 1 4
L - Beabsichtigte illegale Erwerbstatigkeit 3 3
Gesamtergebnis 289 140 429

Zur Frage 4:
e  Was sind die Hauptgriinde fiir den 50-prozentigen Riickgang der neuen Asylantréige
im Juni 20237
a. Wurden von lhrer Seite aus weitere MafSnahmen ergriffen, um die Asylantrdge im
Juni speziell weiter zu senken?

b. Wenn ja, welche waren das?

Im Jahr 2022 kam es zu einem besonders starken Anstieg der Asylantragszahlen durch die
Nationen Indien und Tunesien aufgrund der Moglichkeit einer visumfreien Einreise in
Serbien. So wurden von den 9.733 Asylantragen im Juni 2022 allein 2.632 Asylantrage
durch indische (891 Asylantrage) sowie tunesische (1.732 Asylantrage) Staatsangehorige
gestellt. Im
Juni 2023 wurden nur mehr 154 Asylantrdage durch indische (121 Asylantrdge) sowie
tunesische (33 Asylantridge) Staatsangehorige in Osterreich gestellt. Der Einsatz der
Osterreichischen Bundesregierung hat dazu beigetragen, dass die Visaliberalisierung fir
indische und tunesische Staatsbirger in Serbien aufgehoben wurde. Dadurch konnte die
illegale Migration von indischen und tunesischen Staatsangehorigen fast géanzlich
unterbunden werden. Ein starkes Sinken der Asylantragszahlen in Osterreich war die

Folge.
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Der starke Rickgang bei den Asylantragen ist auf folgende gesetzte MaBnahmen

zuriickzufihren:

o konsequenten Grenzpunkt- und Grenzraumkontrollen in Osterreich,

o Schleppereibekampfung, die bereits auf den Routen im Ausland durch
Osterreichische Polizeibedienstete in Ungarn, Serbien und Montenegro erfolgt
sowie die Operation Fox vor der ésterreichischen Grenze in Ungarn,

o die umfassende Bekdampfung der Schleppermafia in Osterreich und die
Verlagerung der Routen, weil Schlepper Osterreich meiden,

o der Erfolg durch internationale Kooperationen in enger Zusammenarbeit mit dem
AuRenministerium, etwa mit dem SchlieRen der "Visa-Route" fiir Inder und
Tunesier Uber Serbien, mit neuen Riickkehrabkommen mit Indien oder Marokko
sowie

o schnelle Asylverfahren in Osterreich.

Zur Frage 5:

Da Osterreich nach Ungarn riickschiebt und Ungarn oftmals ohne ein Asylverfahren

nach Serbien abschiebt und Serbien weiter nach Bulgarien, kann es leicht zu einer

Kettenabschiebung kommen. Solche sind nach Unionsrecht nicht erlaubt. Wie kénnen

Sie sicherstellen, dass bei den Zuriickweisungen nach Ungarn solche

Kettenabschiebungen nicht zustande kommen?

a.

Haben Sie Mafsnahmen ergriffen, um Kettenabschiebungen zu verhindern?

b. Stehen sie diesbeziiglich mit politischen Vertreter* innen aus Ungarn in Kontakt?

Drittstaatsangehorige, die nicht alle Einreisevoraussetzungen erfiillen, ist die Einreise

gemal § 41 Abs 2 FPG zu verweigern.

Die rechtliche Priifung der Zuladssigkeit einer Zurlickweisung sowie Zurlickschiebung

erfolgt in samtlichen Fallen unter umfassender Beriicksichtigung der Bestimmungen des

Refoulement-Verbots.

Drittstaatsangehorige, die im Zuge der Einreisekontrolle einen Antrag auf internationalen

Schutz stellen, diirfen weder zurlickgewiesen noch zuriickgeschoben werden (§ 45a FPG
sowie § 12 AsylG 2005).
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Da Ungarn das bilaterale Riickiibernahmeabkommen de facto ausgesetzt hat, sind

Zuriickschiebungen von Osterreich nach Ungarn nicht méglich.

Zu den Fragen 6 und 10:

e  Was unternehmen Sie, um sicherzustellen, dass bei der Zusammenarbeit mit Ungarn
und anderen Ldndern ethische und rechtsstaatliche Aspekte gewahrt werden?

e  Welche Mafinahmen haben Sie ergriffen, um zu garantieren, dass Menschenrechte
gewahrt werden und Osterreich weder direkt noch indirekt an
Menschenrechtsverletzungen und illegalen Pushbacks in den Grenzléndern beteiligt
ist?

a. Stehen Sie diesbeziiglich in Verhandlungen mit politischen Verantwortlichen aus
Ungarn?

b. Sind menschenrechtliche Standards fester Teil der Verhandlungen mit anderen
Staaten?

c. Haben Sie die Vorwiirfe der Menschenrechtsverletzungen auf ungarischem
Staatsgebiet in ihre letzten Treffen in Bezug auf Kooperation in der Asylpolitik
angesprochen?

d. Welche Verbesserungen in diesem Bereich sind geplant, um die rechtsstaatlichen

Standards auch in den Grenzgebieten konsequent einzuhalten?

Grundlage fiir das Einschreiten der osterreichischen Exekutivbediensteten auf fremdem
(ungarischen) Staatsgebiet ist der Primer Beschluss 2008/615/JI des Rates zur Vertiefung
der grenziberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekdampfung des
Terrorismus und der grenziiberschreitenden Kriminalitdt in Verbindung mit dem EU-
Polizeikooperationsgesetz. Die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte stellt stets die

oberste Maxime flr polizeiliches Handeln dar.

Anordnungsgemall haben sich samtliche Exekutivbedienstete im Rahmen ihrer
Dienstausiibung allen Handlungen zu enthalten, die den Grundsidtzen der
Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der Menschenwiirde oder unionsrechtlich
gewahrleisteten Grundrechten sowie ethischen Grundsatzen zuwiderlaufen. Unabhangig
der Zustandigkeit ungarischer Behorden sind samtliche von dsterreichischen Bediensteten
gesetzten Zwangsmittelanwendungen auch auf ungarischem Staatsgebiet, insbesondere
Waffengebrauche (Notwehr/Nothilfe) sowie Misshandlungsvorwiirfe gegen
Osterreichische Bedienstete, unverziiglich im Dienstweg dem Bundesministerium fir

Inneres zu berichten.
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Zudem miussen alle Exekutivbedienstete vor einem Auslandsdiensteinsatz verpflichtend
den e-Learning-Kurs bezlglich ,Sensibilisierung im Hinblick auf Zurlickweisungen”
absolvieren. Zusatzlich werden sie im Rahmen eines Briefings auf die Einhaltung der

Grund- und Menschenrechte hingewiesen.

Auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 14124/) vom 14. Februar 2023
(13697/AB XXVII. GP) wird verwiesen.

Zur Frage 7:
e Wie sieht die Kooperation mit Marokko im Detail aus? Welche Abmachung hat dazu
gefiihrt, dass dreimal so viele Ersatzreisedokumente fiir die Riickkehr eigener

Staatsbliirger*innen im ersten Halbjahr ausgestellt wurden?

In Folge der Annahme der gemeinsamen Deklaration zwischen Osterreich und Marokko
am 28. Februar 2023 wurden die rickkehrspezifischen Aspekte von Seiten des BMI
umgehend zur Anwendung gebracht. Dazu wurde in enger Zusammenarbeit mit den
marokkanischen Partnern die ,Hochrangige Arbeitsgruppe zu Migrationsbezogenen
Aspekten” etabliert und der seit Jahren bestehende Dialog zu Riickkehr und
Rickibernahme mit der marokkanischen Vertretung in Wien weiter ausgebaut. Dieser
Dialog dient der kontinuierlichen Abarbeitung von Rickiibernahmeersuchen und der
Gewdbhrleistung einer kontinuierlichen AuBerlandesbringung von zur Ausreise
verpflichteten marokkanischen Staatsangehorigen. Der Kooperation mit marokkanischen
Behorden kommt dabei insbesondere Bedeutung bei der Feststellung der Nationalitat und

dem Ausstellen der erforderlichen Heimreisezertifikate (HRZ) zu.

Anlasslich der jingsten Sitzung der Hochrangigen Arbeitsgruppe am 25. und 26. Mai 2023
in Wien wurde ein operatives Arbeitsiibereinkommen im Bereich Riickkehrvorbereitung
angenommen. Dieses legt das Prozedere zur ldentitatsfeststellung durch weitgehende
Nutzung von Fingerabdruckdaten sowie HRZ-Ausstellung fiir bereits identifizierte
Personen fest und fiihrt zu einer Beschleunigung und Vereinfachung der Prozessschritte,
was — in Erganzung zur stark erhéhten Kooperationsbereitschaft seitens Marokko — zu

einer Steigerung der Ergebnisse fihrt.

Zu den Fragen 8 und 9:
e  Wie erklédren Sie Ihre Aussage, dass ,, Pushbacks" nur dann illegal sind, wenn sie unter
Gewaltanwendung erfolgen, obwohl es rechtliche Urteile wie das des

Landesverwaltungsgerichts Steiermark gibt, die dsterreichische Beamte auch fiir eine
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,gewaltfreie" Praxis der Ausweisung verurteilen, weil jeder Mensch das Recht auf die

Priifung des eigenen Asylantrags hat?

a. Welche Mafinahmen werden Sie ergreifen, um zuklinftige Fdille illegaler
Zuriickweisungen, bei denen betroffene Personen keine Priifung ihres Asylantrags
erfahren haben, zu verhindern?

* GemdyfS einem Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs vom 19.05.2022 wurde
festgestellt, dass "Pushbacks" an der Grenze zu Slowenien "des Ofteren” bzw.

"methodisch" angewendet werden. Haben Sie inzwischen Mafsnahmen eingeleitet, um

dieser illegalen Praxis entgegenzuwirken?

Die Einhaltung menschenrechtlicher Standards im Umgang mit Schutzsuchenden in

Osterreich ist ein wesentlicher Schwerpunkt des Bundesministeriums fiir Inneres.

Osterreichische Exekutivbedienstete sind angehalten und dazu ausgebildet, sich an
Menschenrechtsverletzungen nicht zu beteiligen, sondern solche zu unterbinden und

umgehend zu melden.

Im Jahr 2022 und 2023 wurden mehrere Malknahmen zur Sensibilisierung der
osterreichischen Exekutive im Hinblick auf Zurlickweisungen eingeleitet. Einige davon in
Zusammenarbeit mit unabhangigen Organisationen wie z.B. dem
Fliichtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen Osterreich (UNHCR) oder mit der

Agentur der Europdischen Union fir Grundrechte (FRA).

Diverse Praxisleitlinien der oben genannten Organisationen, Empfehlungen der
Menschenrechtskommissarin des Europarates sowie ein Erlass des Bundesministeriums
flr Inneres zur besonderen Sensibilisierung im Zusammenhang mit der Asylantragstellung

an der Grenze wurden an die Landespolizeidirektionen Gbermittelt.

Darilber hinaus wurde in enger Kooperation mit dem UNHCR und der FRA ein neuer e-
Learning-Kurs unter dem Titel ,Sensibilisierung im Hinblick auf Zurickweisungen”

entwickelt.
Dieser Kurs ist auch Teil der Polizeigrundausbildung. Die Absolvierung des e-Learning-
Kurses ist fiir alle mit grenzpolizeilichen Aufgaben befassten Exekutivbedienstete

verpflichtend.

Gerhard Karner

9von9

www.parlament.gv.at

9von 10



10vo

Datum/Zeit

2023-10-30T15:52:22+01:00

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

148769640

Prufinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der

ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on
Datum/Zeit-UTC| 2023- 10- 30T15: 55: 34+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2023-10-30T15:52:22+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-10-30T15:55:34+0100
	Parlamentsdirektion




